
Werkrealschulabschlussprüfung für Schulfremde 
Checkliste 
   
 

Formulare und Informationen Internetseite Kultusministerium 

Checkliste: 

Anmeldeunterlagen zur Werkrealschulabschlussprüfung für Schulfremde 

 

Damit eine Zulassung zur Abschlussprüfung für Schulfremde erfolgen kann, sind  

folgende Unterlagen einzureichen: 

 

☐ Meldebogen Werkrealschulabschlussprüfung für Schulfremde  

( ☐ Vollmacht zur Anmeldung WRSAP) 

☐ Einwilligung zur Erhebung personenbezogener Daten WRSAP  

☐ Lebenslauf mit Unterschrift 

     mit Angaben zum bisherigen Bildungsgang und ggf. zu den ausgeübten Berufstätigkeiten 

☐ Identitätsnachweis 

     Personalausweis, Reisepass oder eine Geburtsurkunde (amtlich beglaubigte Kopie) 

     Bei Vorlage des Reisepasses oder der Geburtsurkunde ist zusätzlich ein Nachweis über  

     den aktuellen Wohnort (Meldebescheinigung) notwendig 

☐ Abgangs- oder Abschlusszeugnis der besuchten Schulen (beglaubigte Kopie) 

☐ Bescheinigung über den Zuzug nach Deutschland 

     nur notwendig bei nichtdeutscher Herkunftssprache und falls keine deutsche Schule  

     besucht wurde 

 

Zeugnisse und Urkunden des Herkunftslandes können nur in amtlich beglaubigter deutscher Über

setzung anerkannt werden. 

Die erforderlichen Unterlagen (bitte nur beglaubigte Kopien, keine Originale) sind vollständig bis 

spätestens 1. März des Jahres (Posteingang) auf dem Postweg beim zuständigen Staatlichen 

Schulamt einzureichen.                

Hinweis: Die Schulfremdenprüfung findet nur einmal jährlich statt! 
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